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Rechtssatz 

Werden Unterhaltsleistungen betreffend eine entsprechende Wohnversorgung der Kinder in das äußere 
Erscheinungsbild von Einkünften gekleidet, so ist dies steuerlich unbeachtlich (Hinweis E 16. Dezember 1998, 
93/13/0299). Auch wenn die Kinder auf Grund ihrer Dispositionsfreiheit die Möglichkeit gehabt hätten, ihr von 
den Eltern entgegengenommenes Geld auch anderweitig für eine entsprechende Wohnversorgung auszugeben, 
ändert dies nichts an der gegebenen tatsächlichen Nutzung von Wohnflächen im Mietobjekt des 
Abgabepflichtigen durch seine Kinder. Auf die fremdübliche Gestaltung der vom Abgabepflichtigen als 
Vermieter mit seinen Kindern abgeschlossenen Mietverträge kommt es für die gegenständliche Beurteilung 
ebensowenig an wie auf die Überlegungen zum seinerzeitigen Ankauf des Mietobjektes. 


